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Ziel

Kennenlernen von Gegend und
Bevolkerung. Kameradschaft un-
ter jungen Auslandschweizern
verschiedener Lander.

Fahrten
Wahrend der Wanderphasen mit
Bahn, Autobus und Bergbahnen.

Ubernachtungen

Wahrend der Wanderungen in
Hutten und einfachen Massenla-
gern.

Im Anfangs- und Schluss-Stand-
lager (Appenzell) in komfortablem
Mehrzweckgebaude.

Wahrend des stationdren Hobby-
gruppenaufenthaltes in einfachen
Unterkunften.

Treffounkt
St. Gallen.

Kosten

sFr. 210.— Gruppen Wanderer,
Sportler und Alpinisten

sFr. 240.— Gruppe Kunstler (Volks-
tanz, Fotografieren
usw.)

sFr. 170.— Gruppe Arbeiter (So-
zialeinsatz zugunsten
einer wenig bemittel-
ten Gemeinde).
Beitragsermassigungen sind bei
Anmeldung uber die zustandige
schweizerische Vertretung mog-
lich.

Teilnehmer
Junge Auslandschweizer(innen)
von 15 bis 24 Jahren.

Néhere Einzelheiten
Erhalt jeder Angemeldete.

Anmeldung

bis 30.Juni 1974 an:
Auslandschweizersekretariat der
NHG

Jugenddienst

Alpenstrasse 26

CH-3000 Bern 16

Auf einer Postkarte sind uns Name
und genaue Adresse mit Konsu-
larkreis, das Geburtsdatum und
der Heimatort in der Schweiz an-
zugeben sowie die Gruppe, in die
der Teilnehmer eingeteilt zu wer-
den wunscht.
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Der Vorstand des Solidaritatsfonds
wird der nachsten Generalver-
sammlung, die am 23. August
7974 anlasslich der Ausland-
schweizer-Tagung in Neuenburg
stattfinden wird, neue Statuten
zur Genehmigung unterbreiten.
Die wesentlichen Merkmale der
Statutenrevision sind:

1. Einfiihrung von
Risikoklassen

a) Jahrliche Spareinlagen:

Es soll dem Genossenschafter dje
Moglichkeit gegeben werden, sich
durch seine Mitgliedschaft beim
Solidaritdtsfonds ein gunstigeres
Sparkapital zu bilden, als dies bis-
her der Fall war. Geplant ist die
Schaffung von drej Risikoklassen,

wobei die Pauschalentschadigung
bei Existenzverlust das 100-, 50-
oder 25fache des Jahresbeitrages
betragen soll. Bisher betrug die
Pauschalentschadigung einheit-
lich das 100fache des Jahresbei-
trages. Der Genossenschafterkann
nun nach eigener Einschatzung
seines personlichen Risikos eines
Existenzverlustes eine dieser Klas-
sen wahlen. Er wird in der Klasse |
(100fache Entschadigung) nach
24 Jahren, in Klasse Il (50fache
Entschadigung) nach 70 Jahren
und in Klasse Ill (25fache Ent-
schadigung) nach 5 Jahren An-
spruch auf volle Rliickerstattung
seiner gesamten Spareinlagen ha-
ben. Dauert die Mitgliedschaft
langer als die angegebenen Mi-
nimaljahre pro Klasse, so be-
kommt der Genossenschafter mehr
zurlick als er selbst einbezahlt hat.

b) Einmaleinlagen:

Fur die Einmaleinlagen werden
auch drei Risikoklassen geschaf-
fen. Die Einmaleinlagen sollen im
Gegensatz zur jetzigen Regelung
verzinst werden, so dass die Ge-
nossenschafter in Zukunft die
Ruckerstattung der Einmaleinla-
gen samt kapitalisierten Zinsen
beanspruchen konnen.

2. Hochstbetrag der
Pauschalentschiadigungen
Der Hochstbetrag der Pauschal-
entschadigungen wird von bisher
Fr.40 000.— auf Fr. 50 000.— her-
aufgesetzt,

3. Beitritt von Minder-
jdhrigen

Die bisher verlangte Volljahrig-
keit der Mitglieder fallt dahin.
Es konnen nun auch minderjah-
rige Schweizerbirgerinnen und
Schweizerblirger dem Solidari-
tatsfonds beitreten.

Der Vorstand hofft auf eine grosse
Beteiligung an der Generalver-
sammlung vom 23.August 1974
in Neuenburg, wo uber das wich-
tige Traktandum der neuen Sta-
tuten zu beschliessen sein wird.



Sapperlot,
hier fehlt ein Stein!
— Schnell, spring solidarisch ein.

Was heisst solidarisch
sparen?
Ein einmaliger Beitrag von Fr.
450.— bis 7200.—
oder
Jahrliche Spareinlagen von Fr.
25— bis 400.—
ergeben
1. Eine Pauschalentschadigung
im Falle eines Existenzverlu-
stes im Ausland infolge von
KRIEG, INNEREN UNRUHEN
oder POLITISCHEN ZWANGS-
MASSNAHMEN
von Fr. 2500.— bis 40 000.—
2. Riickzahlung in der Schweiz
a) des einmaligen Beitrages
zu 100%
b) der jahrlichen Spareinlagen
zu 60-100% (je nach Bei-
tragsdauer)

Wer kann dem Solidaritits-
fonds beitreten?
Alle Schweizerbtirger, auch Dop-
Pelblrger, die eine Existenz haben.
Alle Schweizerbirgerinnen, wo-
bei es keine Rolle spielt, ob sie mit
einem Ausldnder oder einem
Schweizerbirger verheiratet sind,
Oder ob sie eine eigene Existenz
haben oder von jener des Ehe-
Mannes abhangen.
Schweizerische Ehepaare, auch
DO.DDerUrger, kénnen mit einem
eitritt des Ehemannes und der
Eh‘?ffau sich doppelt absichern.
®ide wiirden bei Existenzverlust
des Ehemannes eine Pauschalent-

schadigung bekommen, sofern die
Existenz der Ehefrau von jener des
Mannes abhangt.

Verlangen Sie das Beitrittsgesuch
sowie weitere Ausklinfte bei jeder

Henri Des

Chansons und Poesie —kurz, Henri
Dés ist ein Schweizer Sanger, der
den Willen aufgebracht hat, zur
Spitze vorzudringen. Wir hatten
das Gliick, mit Henri Des zwischen
zwei Tourneen auf der Palus in
Lausanne zusammenzukommen,
wo er uns in aller Bescheidenheit
einige Fragen beantwortet hat.

Zunachst, Henri Dés, eine Form-
frage: wo und wann sind Sie
geboren?

Ich wurde am 14. Dezember 1940
in Renens als Kind schweizerischer
Eltern geboren.

Spielen Sie seit langerer Zeit ein
Instrument?

Im Alter von 18 Jahren habe ich
begonnen, Gitarre zu spielen, und
ich habe dies als Liebhaberei be-
trieben, bis ich 24 war.

Wie sind Sie zum Chanson ge-
kommen?

Zwischen 1962 und 1964 habe
ich bei Radio Lausanne zunachst
als Operateur, dann als Programm-
gestalter gearbeitet. Wahrend die-
ser Zeit lernte ich Roland Jay ken-
nen, den Leiter des «Coup d'essai»,
einer Gesangsschule. Roland Jay
lehrte dort die Technik des San-
gerberufes, insbesondere den
Biihnenauftritt, den Sinn fur pu-
blic relations usw., wobei das Ge-
wicht hauptsachlich auf der Buh-
nenarbeit lag. Auf diese Weise
habe ich zu singen begonnen,
und man kann wirklich von Gluck
— an das ich sehr glaube — spre-
chen.

Wie hat Ihre Laufbahn begonnen?
Mit 24 Jahren, nach meiner Hei-
rat, ging ich nach Paris, da dort
die Maoglichkeiten viel grosser
sind als in der Schweiz. Die ersten

diplomatischen und konsulari-
schen Vertretung oder direkt beim
Solidaritétsfonds der Ausland-
schweizer, Gutenbergstrasse 6,
CH-3011 Bern.

Komponist und Texter Henri Dés. Zuerst
schreibt er die Musik und anschliessend den
Text seiner Chansons (Foto Gavillet).

Monate waren alles andere als
leicht. Ich habe mit Cabaret auf
der Rive Gauche begonnen, und
nach den ersten 30 Tagen hatte
ich 27 Franken verdient! Eines
Tages begegnete ich Adamo, der
mich dem Verantwortlichen seiner
Schallplattenfirma vorstellte, und
so entstand meine erste Lang-
spielplatte, deren Haupttitel «Le
réveil-matin» war.

Machen Sie Texte und Musik lhrer
Chansons selbst?

Von Anbeginn an habe ich immer
die Musik und den Text selbst
geschrieben. Gewohnlich mache
ich zuerst die Musik und dann
einen dazu passenden Text.

Sind Sie schon in der Eurovision
aurfgetreten?

Ja, im Jahre 1970. Dies war Ubri-
gens ein Wendepunkt in meiner
Karriere, denn der Auftritt hat dazu
beigetragen, mich sowohl in der
Schweiz als auch international be-
kannt zu machen. Seither sind
meine Schallplatten in 13 Landern
erschienen, und ich habe sie in
5 Sprachen bespielt.

19



	Wichtige Mitteilung an die Mitglieder des Solidaritätsfonds der Auslandschweizer!

